
 MSZ Nr. 04/2025 vom 28. April 2025 Seite: 1 
_________________________________________________________________________________ 

MITTEILUNGSBLATT 
DER SAARLÄNDISCHEN ZAHNÄRZTE 
 

Herausgegeben von den zahnärztlichen Standesorganisationen 
 Puccinistraße 2 - 66119 Saarbrücken - Haus der Zahnärzte - Telefon: (0681) 58 60 8-0 

Postanschrift: Postfach 10 16 61 - 66016 Saarbrücken 

 service@kzv-saarland.de  

 mail@zaek-saar.de 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 Nr. 04/2025 vom 28. April 2025 
 
 

I N H A L T S A N G A B E  

 

 

B. MITTEILUNGEN DER ÄRZTEKAMMER DES SAARLANDES - ABTEILUNG ZAHNÄRZTE - ....... 2 

1. Bundeszahnärztekammer veröffentlicht Praxisleitfaden zur abschließenden 
Wischdesinfektion .......................................................................................................... 2 

C. MITTEILUNGEN DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG SAARLAND ..................... 2 

1. Formularbestellung | Wegfall der Vordrucke 3a und 3b ............................................... 2 
2. Anpassung der UPT-Frequenzen ab dem 01.07.2025 | Info-Veranstaltungen .............. 3 
3. Einführung der „ePA für alle“ | PVS-Updates ab dem 29.04.2025 ................................ 3 
4. Heilfürsorge Bundespolizei | Ausgabe von eGK seit 01.04.2025 ................................... 3 
5. In eigener Sache | Stabsstelle HVM der KZVS ................................................................ 4 
6. Kampagne ZÄHNE ZEIGEN .............................................................................................. 4 

ANLAGEN ZUM MSZ NR. 04/2025: ..................................................................................... 4 

 
 

 
  

mailto:service@kzv-saarland.de
mailto:mail@zaek-saar.de


 MSZ Nr. 04/2025 vom 28. April 2025 Seite: 2 
_________________________________________________________________________________ 

B. Mitteilungen der Ärztekammer des Saarlandes - Abteilung Zahnärzte -  
 
 
1. Bundeszahnärztekammer veröffentlicht Praxisleitfaden zur abschließenden 

Wischdesinfektion 
 

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hat einen Praxisleitfaden zur abschließenden Wisch-

desinfektion semikritischer Medizinprodukte in der Zahnheilkunde vorgelegt. Dieser soll Unsi-

cherheiten in Zahnarztpraxen beseitigen, die durch ein rechtlich nicht bindendes Informations-

schreiben der Arbeitsgemeinschaft Medizinprodukte der Länder (AGMP), des Robert Koch-

Instituts (RKI) und des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entstan-

den. Die wichtigste Nachricht für die Praxen: Die abschließende Wischdesinfektion semikriti-

scher Medizinprodukte in der Zahnmedizin ist weiterhin möglich. 

 Den Praxisleitfaden finden Sie unter 
 

https://www.bzaek.de/service/positionen-statements/einzelansicht/abschliessende-wischdesinfektion-semikriti-
scher-medizinprodukte-in-der-zahnheilkunde.html 

 
oder mittels des entsprechenden QR-Codes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C. Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland 
 
 
 
1. Formularbestellung | Wegfall der Vordrucke 3a und 3b 
 
Im MSZ Nr. 03/2025 vom 10.04.2025 hatten wir bezüglich des HKP über die Vordrucke 3c 

„Patienteninformation Regelversorgung“ und 3d „Patienteninformation gleich- und andersar-

tige Versorgung“ informiert. 

Ergänzend möchten wir mitteilen, dass durch eine Änderung des Bundesmantelvertrages 

(BMV-Z) zum 01.04.2025 die Vordrucke 3a „Heil- und Kostenplan (Teil 1)“ und 3b „Heil- und 

Kostenplan (Teil 2)“ nicht mehr bestehen. 

 Daher sind die Vordrucke 3a und 3b nicht mehr über die Formularbestellung der KZVS 

unter 

https://www.kzv-saarland.de/praxis/bestellformular 

erhältlich. 

https://www.bzaek.de/service/positionen-statements/einzelansicht/abschliessende-wischdesinfektion-semikritischer-medizinprodukte-in-der-zahnheilkunde.html
https://www.bzaek.de/service/positionen-statements/einzelansicht/abschliessende-wischdesinfektion-semikritischer-medizinprodukte-in-der-zahnheilkunde.html
https://www.kzv-saarland.de/praxis/bestellformular
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2. Anpassung der UPT-Frequenzen ab dem 01.07.2025 | Info-Veranstaltungen 
 
Im MSZ Nr. 03/2025 vom 10.04.2025 hatten wir über die Anpassung der UPT-Frequenzen ab 
dem 01.07.2025 informiert. 
 
Wir möchten Ihnen diese Änderungen der PAR-Richtlinie und der entsprechenden Bema-Nrn. 
gern in Form von Online-Info-Veranstaltungen für die ZFA darstellen. 
 

 Die Termine dieser Online-Info-Veranstaltungen sind wie folgt: 
 

Freitag, 27.06.2025, 13.00 Uhr 
Freitag, 18.07.2025, 13.00 Uhr 
Mittwoch, 27.08.2025, 14.00 Uhr 
 

 Die Anmeldung zu den Info-Veranstaltungen wird mittels einer Online-Maske auf der 
Homepage der KZVS erfolgen. Wir werden Sie per Rund-Mail informieren, sobald diese 
Anmeldemaske freigeschaltet ist. 

 
 
 
3. Einführung der „ePA für alle“ | PVS-Updates ab dem 29.04.2025 
 
Der bundesweite Rollout der elektronischen Patientenakte („ePA für alle“) startet Ende April: 
Anbieter von PVS-Systemen stellen ab dem 29.04.2025 entsprechende Updates für die Pra-
xen bereit. Voraussichtlich ab Oktober 2025 wird die ePA dann bundesweit verbindlich zu nut-
zen sein. 
 

 Zum Start der ePA stellt die gematik verschiedene Info-Materialien bereit (Druckvorla-
gen und Erklärvideos). Sie finden die Info-Materialien der gematik unter 

 
https://shop.gematik.de/ 

 
 

oder mittels des entsprechenden QR-Codes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Heilfürsorge Bundespolizei | Ausgabe von eGK seit 01.04.2025 
 
Die Heilfürsorge Bundespolizei führt seit dem 01.04.2025 die elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) ein. Im Bundeseinheitlichen Kassenverzeichnis (BKV) wurde die Kassennummer 
9 04 12 8701 9 00 aufgenommen. 
  

https://shop.gematik.de/
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Die bisherige Krankenversichertenkarte (KVK) mit der BKV-Nummer 9 04 36 0039 7 00 bleibt 
parallel weiter gültig, da die Ausstattung mit der eGK schrittweise erfolgt. 
 
Über die Bereitstellung des aktuellen BKV hatten wir mit unserer Rund-Mail an die Praxen vom 
02.04.2025 informiert. 
 
 
 
5. In eigener Sache | Stabsstelle HVM der KZVS 
 
Die KZVS hat eine Änderung ihrer Organisationsstruktur vorgenommen: Seit Anfang April sind 
die Zuständigkeiten für die Honorarverteilung in der neu gebildeten Stabstelle HVM gebündelt. 
Die Stabstelle besteht aus Frau Ute Philippi (Leitung) und Herrn Jan Schulz. 
 

 Sie erreichen die Stabsstelle HVM per Mail unter folgender Adresse: 
 

hvm@kzv-saarland.de 
 
 
 
6. Kampagne ZÄHNE ZEIGEN 
 
Die Kampagne ZÄHNE ZEIGEN kommuniziert nach wie vor die berufspolitischen Anliegen der 
Zahnärzteschaft in die Öffentlichkeit. Ab Anfang Mai passiert dies insbesondere in ICE-Zügen 
– u.a. mit dem diesem MSZ als Anlage beigefügten Plakatmotiv „Jede Zahnarztpraxis zählt.“ 
 

 Weitere Informationen zur Kampagne ZÄHNE ZEIGEN finden Sie unter: 
 

https://www.zaehnezeigen.info 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen zum MSZ Nr. 04/2025: 
 
▪ Kampagne ZÄHNE ZEIGEN – Plakatmotiv „Jede Zahnarztpraxis zählt“ 
 
 

mailto:hvm@kzv-saarland.de
https://www.zaehnezeigen.info/
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